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	FURTHER INFORMATION
	URGENT ACTION
	FI UA 049/25-1

	Fordern Sie die Freilassung von Rita Karasartova!

	KIRGISISTAN


Rita Karasartova, eine Menschenrechtsverteidigerin und Expertin für Bürgerbeteiligung aus Kirgisistan, befindet sich seit dem 14. April 2025 in Haft. Am 8. Juli 2025 wurde sie wegen der beiden Straftatbestände «Organisation von Massen-unruhen» und «Aufrufe zur gewaltsamen Machtergreifung» unter Anklage gestellt. Während der Ermittlungen wurden alle Unterlagen zu diesem Strafverfahren als «geheim» eingestuft, sodass die Verhandlung hinter verschlossenen Türen und unter Ausschluss von Journalist*innen und der Öffentlichkeit stattfinden wird. Rita Karasartova muss umgehend freigelassen werden.
Die anhaltende Inhaftierung von Rita Karasartova gibt Anlass zu grosser Sorge. Die Menschenrechtsverteidigerin wurde am 14. April nach der Durchsuchung ihres Hauses festgenommen und befindet sich seither in Haft. Am 8. Juli 2025 wurden die Ermittlungen abgeschlossen und sie offiziell wegen der «Organisation von Massenunruhen» (Paragraf 278 des Strafgesetzbuchs) und wegen «Aufrufen zur gewaltsamen Machtergreifung» (Paragraf 327) angeklagt. Vermeintlich wegen sensibler politischer Infor-mationen wurden die Unterlagen des Strafverfahrens als geheim eingestuft. Dies bedeutet, dass Medien, Öffentlichkeit und unabhängige Beobachter*innen von ihrem Verfahren ausgeschlossen sind.
Eine derartige Geheimhaltung verstösst gegen internationale Standards für ein faires Gerichtsverfahren, die auch das Recht auf eine öffentliche Verhandlung beinhalten (das übergeordnete Recht auf ein faires und öffentliches Verfahren durch ein zuständiges, unabhängiges, unparteiisches und auf Gesetz beruhendes Gericht ist in Artikel 14 Absatz 1 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte verankert). Ausserdem erhöht eine Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Gefahr von Verfahrensfehlern.
Rita Karasartova hätte gar nicht erst festgenommen werden dürfen, und wird darüber hinaus jetzt noch einem unfairen Verfahren unterzogen.
Rita Karasartova ist eine Menschenrechtsverteidigerin und Expertin für Bürgerbeteiligung aus Kirgisistan. Sie leitet das nichtstaatliche Institut für öffentliche Analyse und ist Mitglied der Oppositionskoalition Vereinigten Demokratischen Bewegung Kirgisistans. Am Abend des 14. April 2025 durchsuchten Ordnungskräfte das Haus von Rita Karasartova in Bischkek. Augenzeug*innen zufolge konfiszierte eine Gruppe aus zwölf Sicherheitskräften, davon drei maskiert und bewaffnet, elektronische Geräte und Dokumente. Rita Karasartova wurde zum Verhör auf das Polizeirevier mitgenommen und anschliessend 48 Stunden lang in einer temporären Hafteinrichtung untergebracht. Die Hausdurchsuchung und ihre Festnahme erfolgten, kurz nachdem sie auf ihrer Facebook-Seite einen Brief des kirgisischen Exilanten Tilekmat Kurenov veröffentlicht hatte, eines zivilgesellschaftlichen Aktivisten, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten «verschwunden» sein soll.
Am 17. April wurde während einer gerichtlichen Anhörung bekanntgegeben, dass Rita Karasartova bis mindestens zum 12. Mai in Untersuchungshaft bleiben werde. Die Anhörung fand unter schweren Ver-stössen gegen die Verfahrensvorschriften statt. Der Richter stellte der Verteidigung nicht alle erforderlichen Verfahrensunterlagen zur Verfügung. Er räumte ein, dass während ihrer Inhaftierung «Verfahrensverstösse begangen wurden, die Inhaftierung selbst jedoch gerechtfertigt war». Ausserdem fand die Anhörung am späten Abend bzw. in der Nacht vom 16. auf den 17. April statt.
Rita Karasartova war schon einmal am 23. Oktober 2022 festgenommen worden, zusammen mit anderen Aktivist*innen und Politiker*innen, die Transparenz bei einem neuen Grenzabkommen mit Usbekistan gefordert hatten, das dem Nachbarland Usbekistan die Kontrolle über das Süsswasserreservoir Kempir-Abad in der Provinz Andijon zusprechen soll. Die Menschenrechtlerin war monatelang in einer überfüllten Zelle inhaftiert, ohne ihre Familie sehen oder sprechen zu können, und wurde später unter Hausarrest gestellt. Sie wurde des Versuchs zum «gewaltsamen Umsturz der Regierung» angeklagt, worauf bis zu 20 Jahre Gefängnis stehen.
Am 14. Juni 2024 liess ein Gericht in Bischkek 22 Angeklagte im Kempir-Abad-Fall frei, unter ihnen auch Rita Karasartova. Die Staatsanwaltschaft von Kirgisistan hat ein Rechtsmittel gegen die Freilassung eingelegt, und das Rechtsmittelverfahren läuft noch. Das Gericht könnte noch anders entscheiden.
Der Fall von Rita Karasartova war Teil des weltweiten Briefmarathons von Amnesty International im Jahr 2023.
EMPFOHLENE AKTIONEN
1. Schreiben Sie einen höflichen Appellbrief in Ihren eigenen Worten oder verwenden Sie den Modellbrief auf Seite 2.
1. Bitte schreiben Sie vor dem 8. September 2025.
1. Bevorzugte Sprache(n): Kirgisisch, Russisch oder in Ihrer eigenen Sprache.
1. INFO POSTVERSAND: Der Versand von Briefen ist nach fast allen Ländern möglich. Erkundigen Sie sich vorab bei der Post, ob Briefe im Zielland aktuell zugestellt werden. 
Ansonsten senden Sie ihn via E-Mail, Fax oder soziale Medien, wenn vorhanden und/oder als c/o via die Botschaft. Vielen Dank.
	APPELLE AN den Staatsanwalt
	KOPIEN AN 

	Head of the Bishkek city prosecutor’s office
Kanat Jumaliyevich Nasipov
T. Abdymomunov St., 276
Bishkek, 720033
Kyrgyz Republic
E-Mail: bishkek@prokuror.kg
	Ambassade de la République Kirghize
Avenue Blanc 51, 3ème étage
1202 Genève
Fax: 022 707 92 21
E-mail: kyrgyzmission@bluewin.ch

	 Infos zu Social Media und zusätzliche Adressen siehe : amnesty.ch UA 049725
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Head of the Bishkek city prosecutor’s office
Kanat Jumaliyevich Nasipov
T. Abdymomunov St., 276
Bishkek, 720033
Kyrgyz Republic
________________________

Sehr geehrter Herr Staatsanwalt
Ich bin angesichts der fortgesetzten Inhaftierung der Menschenrechtsverteidigerin Rita Karasartova in grosser Sorge.
Rita Karasartova wurde am 14. April nach der Durchsuchung ihres Hauses festgenommen und befindet sich seither in Haft. Am 8. Juli 2025 wurden die Ermittlungen abgeschlossen und sie offiziell wegen der «Organisation von Massenunruhen» (Paragraf 278 des Strafgesetzbuchs) und wegen «Aufrufen zur gewaltsamen Machtergreifung» (Paragraf 327) angeklagt. Vermeintlich wegen sensibler politischer Informationen wurden die Unterlagen des Strafverfahrens als geheim eingestuft. Dies bedeutet, dass Medien, Öffentlichkeit und unabhängige Beobachter*innen von ihrem Verfahren ausgeschlossen sind.
Eine derartige Geheimhaltung verstösst gegen internationale Standards für ein faires Gerichtsverfahren, die auch das Recht auf eine öffentliche Verhandlung beinhalten (das übergeordnete Recht auf ein faires und öffentliches Verfahren durch ein zuständiges, unabhängiges, unparteiisches und auf Gesetz beruhendes Gericht ist in Artikel 14 Absatz 1 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte verankert). Ausserdem erhöht eine Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Gefahr von Verfahrensfehlern.
Rita Karasartova hätte gar nicht erst festgenommen werden dürfen, und wird darüber hinaus jetzt noch einem unfairen Verfahren unterzogen.
Hiermit bitte ich Sie eindringlich, sich an die internationalen Menschenrechtsverpflichtungen Kirgisistans zu halten und die unverzügliche Freilassung von Rita Karasartova zu veranlassen.
Sorgen Sie bis zur Freilassung der Menschenrechtsverteidigerin dafür, dass ihr Verfahren fair, offen und frei von Verstössen stattfindet.

Hochachtungsvoll,
________________________
Kopie
Ambassade de la République Kirghize, Avenue Blanc 51, 3ème étage, 1202 Genève
Fax: 022 707 92 21, E-mail: kyrgymission@bluewin.ch


